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	RAT DER

EUROPÄISCHEN UNION
	
	Brüssel, den 30. Juli 2007 (01.08)

(OR. en)

	
	
	12253/07

LIMITE



	
	
	PE-QE 660


VORENTWURF EINER ANTWORT AUF DIE SCHRIFTLICHE ANFRAGE

E-3720/07 von Angelika Beer (Verts/ALE)
	erstellt vom Generalsekretariat des Rates

	für die Ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten

	Betr.:
	" Sammelcharterflüge zur Durchführung von Abschiebungen "


1. Die Delegationen erhalten hiermit

· den Wortlaut der Anfrage,

· einen vom Generalsekretariat erstellten Vorentwurf einer Antwort.

2. Gehen bis zum 31. August 2007 (12.00 Uhr) keine Bemerkungen ein, so wird der Vorentwurf dem Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil) und dem Rat zur Billigung vorgelegt.

Gehen jedoch Bemerkungen ein, so werden diese von der Gruppe "Allgemeine Angelegenheiten" geprüft.

________________________

SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-3720/07
von Angelika Beer (Verts/ALE)
an den Rat

Betrifft:
Sammelcharterflüge zur Durchführung von Abschiebungen
Wie viele Sammelcharterflüge zur Abschiebung „illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger“ haben seit der  Entscheidung des Rates vom 29. April 2004 betreffend die Organisation von Sammelflügen pro Jahr stattgefunden? Wie viele davon wurden von Deutschland organisiert? Von welchen Flughäfen und mit welchen Charterunternehmen sind diese Sammelflüge jeweils durchgeführt worden? 

Wie viele ausreisepflichtige Personen wurden auf diesem Weg abgeschoben? Wie viele ausreise​pflichtige Personen wurden in welche Zielstaaten abgeschoben?

In welcher Form wird die Einhaltung der in der Entscheidung des Rates vom 29. April 2004 betreffend die Organisation von Sammelflügen genannten Standards und Regelungen überprüft? Liegen dem Rat Vorschläge von Frontex für die Festlegung von Ausbildungszielen und Sicherheits​standards für die Eskorten bei Rückführungsmaßnahmen vor? 

In welcher Form werden diese Flüge koordiniert? Von welchen Mitgliedstaaten wurden wie viele solcher Sammelflüge organisiert? Seit wann, an welchen und mit welchen konkreten Aufgaben und Befugnissen war die Europäische Grenzschutzagentur Frontex an der Organisation solcher Flüge beteiligt? War Personal von Frontex in anderer Form als der Organisation an Sammelflügen zur Abschiebung „illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger“ beteiligt? Wenn ja, an welchen, in welcher Form, mit wie viel Personal jeweils und mit welchen konkreten Aufgaben und Befugnissen? Mit welchen konkreten Aufgaben und Befugnissen war etwa der Frontex-Mitarbeiter des Sammel​charter​flugs am 18. 9. 2006 von Hamburg aus beteiligt? 

Welche konkreten Erfahrungen liegen dem Rat bezüglich der Zusammenarbeit bei Sammelcharter​flügen zwischen Frontex und den Mitgliedstaaten bisher vor? Wo sieht der Rat noch Defizite in der Zusammenarbeit? Welche konkreten Planungen und Vorstellungen liegen dem Rat für die weitere Zusammenarbeit zwischen Frontex und den Mitgliedstaaten vor? Welche Maßnahmen schlägt der Rat für die zukünftige Zusammenarbeit vor?

________________________

ANTWORT

auf die schriftliche Anfrage E-3720/07
von Angelika Beer (Verts/ALE)
Der Rat möchte die Frau Abgeordnete darauf hinweisen, dass die von ihr erbetenen speziellen Informationen und Angaben nicht verfügbar sind.

Was die Rolle der FRONTEX bei den gemeinsamen Rückführungsaktionen betrifft, so heißt es in Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates zur Errichtung einer Europä​isch​en Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Euro​päischen Union (FRONTEX)
: Die Agentur leistet nach Maßgabe der Rückführungspolitik der Gemeinschaft die erforderliche Unterstützung für die Organisation gemeinsamer Rückführungs​aktionen der Mitgliedstaaten.

FRONTEX ist an verschiedenen Rückführungsaktionen beteiligt gewesen und wirkt zudem an der Ausbildung der Beamten der Mitgliedstaaten mit, die bei solchen Aktionen eingesetzt werden, ins​be​sondere im Hinblick auf die Entwicklung der in den Gemeinsamen Leitlinien für Sicherheits​vorschriften bei gemeinsamen Rückführungen auf dem Luftweg
 festgelegten Standards.

________________________







� 	ABl. L 349 vom 25.11.2004, S. 1.


� 	Anhang zur Entscheidung des Rates vom 29. April 2004 betreffend die Organisation von Sammel�flügen zur Rückführung von Drittstaatsangehörigen, die individuellen Rück�führungsmaßnahmen unterliegen, aus dem Hoheitsgebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaaten (2004/573/EG) (ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 28).
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